
S a t z u n g
des

Schützenvereins Sandbochum 1850 e. V.

$ I Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins

Der seit 1850 bestehende,,schützenverein Sandbochum 1850 e. V.", der sich auch zeitweise über die
Gemeinde Rünthe erstreckte und sich während dieser Zeit,,Schützengesellschaft Rünthe-Sandbochum"
nannte, seit 1907 wieder ein selbständiger Schützenverein ist, gab sich folgende Satzung:

Der Verein trägt den Namen ,,Schützenverein Sandbochum 1850 e. V.". Er hat seinen Sitz in Hamm,
Ortsteil Sandbochum und ist am 19. Januar 1981 unter der Nummer VR 681 in das Vereinsregister des
Amtsgerichts Hamm eingetragen worden.

Das GeschäftsJahr ist das Kalenderjahr.

5 2 Wesen und Zweck des Vereins

2.L Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Pflege heimatlichen Brauchtums und innerhalb der Gemeinde
Sandbochum eine echte Dorfgemeinschaft ohne Unterschied des Standes zu fördern. Er soll die
Bevölkerung durch die gelegentlich zu feiernden Feste und Umzüge zu froher Geselligkeit
vereinen.
Der Verein fördert sportliche Übungen und Leistungen zur Leibeserziehung und -ertüchtigung
und insbesondere den Schießsport, sowie soziale Belange.
Besonderen Wert wird auf die Erziehung Jugendlicher zu demokratischen Praktiken gelegt.

2.2 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2.3 Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Einnahmen, die
durch die Bewirtschaftung des Vereinsheims erzielt werden, dienen in erster Linie dazu, die
anfallenden Betriebskosten für das Vereinsheim zu decken und Rücklagen zweckgebunden für
das Vereinsheim zu bilden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Vereinsmitglieder oder andere Personen dürfen nicht
durch Verwaltungsaufgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Politische oder konfessionelle Bestrebungen sind innerhalb des Vereins grundsätzlich untersagt.
Der Verein bekennt sich zum demokratischen Rechtsstaat.

$ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

3.1 Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern. Ordentliches Mitglied kann jede männliche
natürliche Person über 16 Jahren werden, wenn sie einen schriftlichen Aufnahmeantrag an den
geschäftsführenden Vorstand stellt. Für die Aufnahme von Mitgliedern unter 18 Jahren ist die
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich und schriftlich beizubringen. Eine
Aufnahmegebühr wird nicht erhoben, dagegen ist bei einer Wiederaufnahme eine Gebühr in
Höhe eines Jahresbeitrages zu entrichten. Die Avantgarde ist eine Unterabteilung des
Schützenvereins. Die Mitglieder der Avantgarde, die seit 1966 besteht, müssen Mitglieder des
Schützenvereins sein.

3.2 Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt
werden.

3.3 Die Mitgliedschaft beginnt mit der Annahme des Aufnahmegesuchs durch den Verein und der
Zahlung des ersten fälligen Beitrags.
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$ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

4.t Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

4.2 Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Mitteilung an
den geschäftsführenden Vorstand mit einer Frist von einem Monat zum Ende des
Geschäftsjahres. Der Beitrag ist von dem Austretenden in voller Höhe für das laufende Jahr zu
zahlen. Mit dem Zugehen der Austrittserklärung erlöschen die aus der Mitgliedschaft
entspringenden Rechte.

4.3 Auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes kann ein Mitglied durch den Vorstand ausgeschlossen
werden, wenn nachstehende wichtige Ausschließungsgründe vorliegen :

a) grober Verstoß gegen die Zwecke des Vereins oder gegen die Anordnungen des Vorstandes

b) schwere Schädigung des Ansehens und der Belange des Vereins,

c) grober Verstoß gegen die Vereinskameradschaft

d) Nichtzahlung des Beitrages nach vorheriger Mahnung.

Vor der Entscheidung ist dem Mitglied ausreichend Gelegenheit zu seiner Rechtfertigung zu
gewähren.

$ 5 Mitgliedsbeitrag

Die von den Mitgliedern zu zahlenden Beiträge werden jährlich durch Beschluss der
Jah reshau ptversam mlung festg esetzt.

$ 6 Organe des Verelns

Organe des Vereins sind

a) geschäftsführender Vorstand
b) erweiterter Vorstand
c) ordentliche Mitgliederuersammlung
d) außerordentliche Mitgliederversammlung

$ 7 Geschäftsführender Vorstand

Die Geschäftsführung des Vereins und seine gesetzliche Vertretung im Sinne des 5 26 BGB obliegt dem
geschäftsführenden Vorstand, und zwar in der Weise, dass jeweils 2 Vorstandsmitglieder gemeinsam
handeln müssen, von denen einer der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende sein müssen.

Dem geschäftsführenden Vorstand gehören an:

a) der 1. Vorsitzende
b) der 2, Vorsitzende, der den 1. Vorsitzenden vertritt
c) der 1. Schriftführer
d) der 2, Schriftführer
e) der 1. Kassierer
0 der 2. Kassierer

5 8 Erweitefter Vorstand

Der Verein ist berechtigt, einen erweiterten Vorstand zu wählen, Wird ein erweiterter Vorstand
gewählt, gehören ihm an:

a) alle Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes
b) die 4 Beisitzer
c) der jeweilige Schützenkönig
d) der 1. Kommandeur
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e) der 2. Kommandeur
f) der 1, Kommandeur der Avantgarde und sein Stellvertreter
g) Ehrenvorstandsmitglieder
h) und weitere vom Vorstand zu benennende Delegierte

$ 9 Wahl des Vorstandes

Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt.
Jedes Jahr scheidet der vierte Teil der Vorstandsmitglieder aus, und zwar in folgender Reihenfolge:

1. Jahr: 1. Vorsitzender , 2. Kassierer
2. Jahr: 2. Vorsitzender , 1. Beisitzer
3. Jahr: 1. Schriftführer , 2. Beisitzer ,4. Beisitzer
4. Jahr: 1. Kassierer ,2. Schriftführer ,3. Beisitzer

Die Ausscheidenden sind jederzeit wieder wählbar. Die Wahlen sind in der Jahreshauptversammlung
durchzuführen. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtszeit aus, so findet die
Nachwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen statt. Gehen mehrere Vorschläge ein, so
kann die Wahl auf Antrag geheim durchgeführt werden. Die Vorstandsmitglieder verwalten ihr Amt
unentgeltlich. Dem 1. Kassierer unterstehen bis zu vier Beitragskassierer, die auch von der
M itgl iederversa m ml u ng gewä h lt werden müssen.

$ 1O Mitgliederuersammlung

Der Vorstand beruft alljährlich im Monat Januar eine ordentliche Mitgliederversammlung, die
Jahreshauptversammlung, ein. Die Mitglieder sind spätestens 10 Tage vorher unter Bekanntgabe der
Tagesordnung durch einfachen Brief an die letzte bekannte Adresse und durch Aushang im
Vereinsheim einzuladen. Auf Wunsch kann die Einladung auch auf elektronischem Weg erfolgen.

Die Tagesordnung muss folgende Punkte beinhalten:

a) Bericht des Vorstandes
b) Bericht von Abteilungen
c) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
d) Entlastung des 1. Kassierers und des Vorstandes
e) Wahlen, soweit diese turnusmäßig erforderlich sind
0 Beschlussfassung über vorliegende Anträge
g) Festsetzung des Mitgliedsbeitrages

Der Vorsitzende, bei Verhinderung der 2. Vorsitzende, leitet die Versammlung. Der Verlauf der
JahreshaupWersammlung und auch aller anderen Versammlungen ist in einer Niederschrift durch den
Schriftführer aufzunehmen, die der Schriftführer sammelt. Die gefassten Beschlüsse sind wörtlich
niederzulegen. Zur Beschlussfassung ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich.
Enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.

$ 11 Außerordentliche Mitgliedenrercammlung

Der geschäftsführende Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Versammlung der Mitglieder mit
einer Frist von zehn Tagen einberufen. Die außerordentliche Versammlung hat die gleichen Befugnisse
wie die ordentliche Versammlung. Der geschäftsführende Vorstand muss eine außerordentliche
Versammlung einberufen, wenn dieses vom erweiterten Vorstand oder einem Viertel der
Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe des Grundes beantragt wird.

$ 12 Kassenprüfer

Von der Mitgliederversammlung werden zwei Kassenprüfer auf die Dauer von zwei Jahren, turnusmäßig
um ein Jahr versetzt, gewählt. Diese haben das Recht und die Pflicht die Kassengeschäfte des Vereins,
die vom 1. Kassierer verwaltet werden, zu überwachen und der Mitgliederversammlung Bericht zu

erstatten.
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S 13 Avantgarde

Die Mitglieder der Avantgarde wählen in ihrer Mitgliederversammlung den Abteilungsleiter der
Avantgarde, den 1. Kommandeur. Dieser, sowie sein Stellvertreter, sind Mitglieder des erweiterten
Vorstandes. Im besonderen Fall kann der geschäftsführende Vorstand einen Kommandeur ernennen.
Die Mitglieder dieser Abteilung haben für ihren Bereich eine Satzung aufzustellen und dem
geschäftsführenden Vorstand zur Genehmigung vorzulegen. Die Avantgarde ist verpflichtet, dem
geschäftsführenden Vorstand die Versammlungen und Veranstaltungen vorher rechtzeitig bekannt zu
geben. Der geschäftsführende Vorstand hat das Recht, an allen Versammlungen und Veranstaltungen
der Avantgarde teilzunehmen. Auf Verlangen hat die Avantgarde dem geschäftsführenden Vorstand
ihre Kassenbücher vorzulegen.

$ 14 Schützenfest

Über die Feier eines Schützenfestes hat die auf das Schützenfest folgende Jahreshauptversammlung
Beschluss zu fassen. Wird die Feier eines Festes beschlossen, so liegen die weitere Ausführung und das
Gelingen des Festes in den Händen des Vorstandes. Offiziers- und Unteroffiziersstellen, die durch
freiwilligen Rücktritt oder Beschluss der Jahreshauptversammlung verfügbar sind, werden auf
Vorschlag des 1. Kommandeurs durch Versammlungsbeschluss neu besetzt. In der
Jahreshauptversammlung desjenigen Jahres, in dem ein Schützenfest gefeiert wird, sind die Offiziere
und Unteroffiziere durch den 1. Kommandeur namentlich zu nennen und durch die Versammlung zu
bestätigen.

$ 15 Satzungsänderungen

Über Anderungen von Vereinssatzungen beschließt die Mitgliederuersammlung mit einer Mehrheit von
drei Vlerteln der abgegebenen Stimmen. Stimmenenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht
mitgezählt.

$ 16 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederuersammlung mit
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erfolgen. Enthaltungen und
ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. ledoch ist die Versammlung nur beschlussfähig, wenn die
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so findet eine Woche
später eine erneute Versammlung statt, die auf jeden Fall beschlussfähig ist.

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen gemeinnützigen
Zwecks fällt das vorhandene Vereinsvermögen nach Abdeckung aller Verbindlichkeiten an das Deutsche
Rote Kreutz, Kreisverband Hamm e.V. Es darf jedoch ausschlieBlich und unmittelbar für gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung verwendet werden.

Diese Satzung tritt mit ihrer Annahme
Versammlungsbeschluss vom 06.07.2011 in Kraft
Hamm unter der Nummer VR 681 eingetragen.
Die bisherige Satzung vom 18.11.2010 wird hiermit außer Kraft gesetzt.

Hamm-Sandbochum, deV 07 .O7 .2OLl

durch die Mitgliederuersammlung gemäß
und wird in das Vereinsregister des Amtsgerichts

1. Vorsitzender


